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Die Zubereitungsarten, Verarbeitungsschritte und  
-verfahren für Gerichte, Menüs und deren Komponen-
ten in gemeinschaftlichen Verpflegungseinrichtungen 
sind vielfältig und ändern sich. Eine Auflistung von 
Aufbereitungsschritten im Sinne der Verarbeitung 
kann damit nicht abschließend sein.
Umfasst werden jedenfalls alle üblichen Aufberei-
tungs- und Zubereitungsschritte in der Küche wie 
Kochen, Braten, Grillen, Backen, Mischen, Herstellen 
eines Gerichts.
Erfolgt keine wesentliche Veränderung des Lebens-
mittels bis zu seiner Abgabe an den Verpflegungsteil-
nehmer wird keine Zertifizierungspflicht aus dem Titel 
der „Aufbereitung“ ausgelöst.
Keine wesentliche Veränderung des Lebensmittels er-
folgt etwa durch das Aufwärmen von nicht im Betrieb 
zubereiteten Gerichten und deren Komponenten, Por-
tionieren eines Gerichtes und dessen Komponenten, 
Öffnen einer Getränkeflasche bzw. Ausschenken von 
Getränken wie Bier oder Wein. Das Zusammensetzen 
eines Gerichtes aus fertig zubereiteten Komponenten 
ist keine Aufbereitung. Gegenüber dem Konsumenten 
sollte der Hersteller des entsprechenden zertifizierten 
Bioproduktes kommuniziert werden.
Die Zumischung von nicht landwirtschaftlichen Zuta-
ten (z. B. Wasser) fällt nicht unter den Anwendungs-
bereich der Bio-Verordnung und wird daher außer 
Betracht gelassen.

1.9.3.5 Aufbereitung im Einzelhandel
Der Einzelhandel, der Lebensmittel direkt an den End-
verbraucher abgibt und diese nicht selbst erzeugt, 
aufbereitet oder an einem anderen Ort als in Verbin-
dung mit der Verkaufsstelle lagert oder nicht aus ei-
nem Drittland einführt, unterliegt nicht dem Kontroll-
system der Bio-Verordnung.
Tätigkeiten des Handels wie die Zerlegung, Verpa-
ckung und Etikettierung von Fleisch in Selbstbedie-
nung, Verpackung und Etikettierung von Käse, Back- 

erzeugnissen und Getreide in Selbstbedienung, das 
Fertigstellen von Backerzeugnissen für den Verkauf 
stellen nach dem Runderlass GZ 31.901/5-IX/B/12/02 
jedenfalls eine Aufbereitungshandlung im Sinne der 
Verordnung (EWG) Nr. 2092/91 dar.
Damit ist auch das Verpacken und Etikettieren von 
Snackprodukten (z. B. Wurstsemmeln) für die Selbst-
entnahme durch Kunden aus der Selbstbedienungs-
theke eine Aufbereitung.
Erfolgt keine wesentliche Veränderung des Lebens-
mittels bis zu seiner Abgabe an den Kunden wird kei-
ne Zertifizierungspflicht aus dem Titel der „Aufberei-
tung“ ausgelöst.
Sofern sie im Sinne von Abs. 1.9.3 unmittelbar vor 
der direkten Abgabe an den Endverbraucher in des-
sen Anwesenheit erfolgen, fallen die nachstehenden 
Tätigkeiten nicht unter Aufbereiten. Gegenüber dem 
Konsumenten sollte der Hersteller des entsprechen-
den zertifizierten Bioproduktes kommuniziert wer-
den.

• Das Zusammensetzen eines Gerichtes aus fertig 
zubereiteten Komponenten (z. B. Wurstsemmel)

• Salate, die in Bedienung an der Feinkosttheke ab-
gegeben werden sowie Salate, die vom Kunden in 
Selbstbedienung an der Salatbar entnommen wer-
den, werden im Einzelhandel üblicherweise fertig 
zubereitet angeliefert. Damit werden diese nicht im 
Einzelhandel aufbereitet; es werden Komponenten 
portioniert.

• Das Pressen von Obst und Gemüse zur Gewin-
nung von Säften zur unmittelbaren Abgabe zum 
Verbrauch ist keine Aufbereitung. Erfolgt zusätzlich 
eine Abfüllung und Etikettierung, liegt eine Aufbe-
reitung vor.

Das Mahlen von Getreide, Kaffee, Mohn, Nüssen auf 
Wunsch des Kunden nach dem Erwerb ist keine Auf-
bereitung, sondern eine Dienstleistung.

Codexkapitel B 32 „Milch und Milchprodukte“
Änderungen und Ergänzungen
Erlass: BMG-75210/0016-II/B/7/2009 vom 8.1.2010

Das Bundesministerium für Gesundheit gibt aufgrund 
des Beschlusses der Kommission zur Herausgabe 
des Österr. Lebensmittelbuches (Codexkommission) 
Änderungen und Ergänzungen des Codexkapitels  

B 32 „Milch und Milchprodukte“ bekannt. Der dies-
bezügliche Text ist der Beilage zu entnehmen. Die 
Änderungen und Ergänzungen treten sofort in  
Kraft.
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Teilkapitel „Käse“
Abschnitt B „Gereifte Käse aus Kuhmilch“

In II. Bezeichnung wird als neuer letzter Absatz an-
gefügt:
Wenn der Käse aus nicht im Fettgehalt eingestellter 
Käsereimilch (Milch mit natürlichem Fettgehalt) her- 
gestellt wird, kann die Kennzeichnung mit der Angabe 
„mindestens 45 % F. i. T.“ erfolgen, d. h. eine Über-
schreitung der Fettstufe „Vollfett“ wird toleriert.

In III. Beurteilung; falsche Bezeichnung wird unter b) 
als neuer letzter Satz angefügt:
Dies gilt nicht für eine Überschreitung der Fettstufe 
„Vollfett“, wenn der Käse aus nicht im Fettgehalt ein-
gestellter Käsereimilch hergestellt wird und eine Dekla-
ration „mindestens 45 % F. i. T.“ erfolgt ist.

Abschnitt C „Frischkäse und ungereifte Käse aus 
Kuhmilch“
In I. Beschreibung lauten die Zeilen 22 bis 25 nun-
mehr:

F.i.T. Höchst 
Wasserg. 

Mindest-
masse 

Wff 
max

Cottage Cheese 
mager bis 5 % 82 % 18 % 82 %

Cottage Cheese mind. 10 % 81 % 19 % 82,6 %

Cottage Cheese mind. 20 % 80 % 20 % 83,2 %

Cottage Cheese mind. 30 % 78 % 22 % 83,5 %

In II. Bezeichnung wird als neuer, 25. Absatz angefügt:
25. Wenn der Käse aus nicht im Fettgehalt einge-
stellter Käsereimilch (Milch mit natürlichem Fettge-
halt) hergestellt wird, kann die Kennzeichnung mit 
der Angabe „mindestens 45 % F. i. T.“ erfolgen, d. 
h. eine Überschreitung der Fettstufe „Vollfett“ wird 
toleriert.

In III. Beurteilung; falsche Bezeichnung wird unter b) 
als neuer letzter Satz angefügt:
Dies gilt nicht für eine Überschreitung der Fettstufe 
„Vollfett“ wenn der Käse aus nicht im Fettgehalt ein-
gestellter Käsereimilch hergestellt wird und eine De-
klaration „mindestens 45 % F. i. T.“ erfolgt ist.

Abschnitt D „Schaf-, Ziegen- und Mischkäsesorten“
In II. Bezeichnung wird als neuer letzter Absatz an-
gefügt:
Wenn der Käse aus nicht im Fettgehalt eingestellter 
Käsereimilch (Milch mit natürlichem Fettgehalt) her-
gestellt wird, kann die Kennzeichnung mit der Angabe 
„mindestens 45 % F. i. T.“ erfolgen, d. h. eine Über-
schreitung der Fettstufe „Vollfett“ wird toleriert.

In III. Beurteilung; falsche Bezeichnung wird unter b) 
als neuer letzter Satz angefügt:
Dies gilt nicht für eine Überschreitung der Fettstufe 
„Vollfett“, wenn der Käse aus nicht im Fettgehalt ein-
gestellter Käsereimilch hergestellt wird und eine De-
klaration „mindestens 45 % F. i. T.“ erfolgt ist.

Konstituierende Sitzung des Fachverbandsausschusses 
der Nahrungs- und Genussmittelindustrie 2010–2015

Die Sitzung mit Beschlussfassung über 
Rechnungsabschluss 2009 und Voranschlag 2011 findet am 

Dienstag, den 8. Juni 2010, 
um 15.30 Uhr

im Fachverband der Lebensmittelindustrie,
1030 Wien, 

Zaunergasse 1–3,
„Großer Brausaal“

(3. Stock, erreichbar über 
den Lift links im Hof),

statt. Die Einladung an die Mitglieder des Ausschusses ergeht mit 
persönlichem Schreiben.




